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VO  5 MIT vorgelegfen Gedanken eines Instituts für Carıtaswissen-
schaft verwirklicht hätten und wWenn un mehr karıtatives Schrift-
LUumM ZU. Verfügung stünde.

Letztlich iIst bekanntlich au die Krise der Orden, soWoM
iın ihrem Nachwuchsmangel w1ie in iıhrer ınneren Ermüdung, eın
geilst1ges Problem, das hne die Seelsorge nıcht gemeıstert werden
kann. Es ist den etzten Jahren viel geschehen, die großen
wirtschaftlichen Sorgen der Orden und ıhrer Anstalten meıstern.
Sowohl 1m Ordensrat' der weıiblichen Ordensgenossenschaften
Österreichs w1e€e iın der Interessengemeinschaft der katholischen
karıtatıven Anstalten un!: Heiıme haben sıch au den Vorarbeiten
seıt 1939 gute Arbeitsgemeinschaften der verantwortlichen Ordens-
führung entwickelt, die S1C.  h In der täglichen Auseinandersetzung
eines weiterschwelenden stillen Kulturkampftes bestens bewährt
haben Wenn ber „der (7eist ıst, der lebendig macht“ (2 Kor 3, 6),
ann muß mıt ernstier SDorge festgestellt werden, daß gerade die
Schwesternseelsorge mitbedingt durch den allgemeinen Priester-
mangel 1m etzten Jahrzehnt be1 uns ühlbar beeinträchtigt B P
worden Ist. Vielleicht ist überhaupt die Einschätzung der ka  T1-
tatıven Orden 1m Seelsorgeklerus unsıcher geworden, daß
INa  5 für bischöfliche W eisungen, wıie den Hirtenbrief 1953 ın E  ANZ,
besonders dankbar SeIN muß Eıs ware unausdenkbar, WAaSs uNnsere
Heilmat hne Barmherzige Schwestern waäre.

Was ware Österreich überhaupt hne christliche Carıtas Alle
Verherrlichung eınes „goldenen erzens“ und weıichen emütes
durch Musık un Gesang könnte nıchts helfen, wenn der Oster-
reichische Katholizismus UNsScCICHN Volke seine schönste abe nıcht kr 2 *5 Areichen könnte: die 121ebe Wır glauben aber, daß S1C.  h uch ber
uns das Wort VO  > ermann Schell verwirklicht: „Der Pfingst-
Lag kennt keinen Abend, denn seine Sonne, die Laiebe, hat keinen_Untergang 1°
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JNegıtime Hochzeit. Es ommt VOIL, daß sıch zivilrechtliec. geschiedene

atholiken VOoOrLr dem Standesbeamten wıerderum verheiraten un daraus
1ne€ öffentliche FYestlichkeir machen w1€e beı einer legıtimen Hochzeit, und
‚War mitunter bıs 1n den rchlichen Raum hinein. Für den Seelsorger erhebt
sıch dabei die Frage, ob und wıevweılt sıch die Teilnehmer ın moralische Mit-
schuld verstricken können. Darüber hinaus wird überlegen mussen, wıe
dem bel abzuhelfen ist.

Zur ersten Frage! Die Moraltheologen betrachten das Problem untier
dem Gesichtspunkte des „Mittuns beı einer sündhaften Sache“ (cooperatıo
iın malo Die ‚sündhafte Sache“ besteht sich 1m verbotenen Eihe-
abschluß, den die Brautleute (dıe „Operatores”) VOor dem Standesbeamten
vollziehen. och das, w as anßn „Hochzeit nennt“, diıe festliche Um-
rahmung dieses Eheabschlusses, ıst derart mıt der sündhaften 'Tat der reinen
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Ziviltrauung verbunden, daß die Hochzeit selbst moralısch schiec wird.
Ne €l Bete  en werden also irgendwie u „COoOperatores”, denn S1Ee
helfen mıt, die verbotene Lebensgemeinschaft der Neuvermählten „EINZU-
weihen“, bejahen, ZU bestätigen, ıne Lebensgemeinschaft, deren Sünd-
haftıgkeıit jedem tholiken bekannt ist („ignorantıa invıncıbilis” wird nıcht
leicht an geNOMMEN werden können). Wer sich VO  - der Sünde des illegıtimen
Eheabschlusses und der nachfolgenden Hochzeıit moralhisch distanzıeren wıll,
muß also auf jeden Fall und ZU wenıgsten iın seinem Inneren eın klares

‘G'„Neıin“” allem SaSCnNH. och 1mMm einzelnen rage des „Mitmachens
Zweifelsohne verstricken 831C. einmal alle ın die Siünde der ıllegıtımen Braut-
leute, die 1mM „Geiste” miıtmachen, 1€ also durch TE ınnere Zustimmung
die unerlaubte andlung bejahen oder nnerlich dagegen nıcht Stellung
nehmen. Das ıinnere „Mitmachen” kommt eLitwa ın folgenden (bisweilen
auch offen ausgesprochenen) Formulierungen ZU. Ausdruck „Was ist
enn da schon €l ‘)G‘ „Hochzeıit ist Hochzeit!“ 7’D  1e€ beiden haben SaNZ
recht! In diıesem hätte die Kıirche auch nachgeben können“” u @ a,  DE IN}

Derartige Außerungen bezeugen nichts anderes als „Ich bın mıt der acC.
(d mıt der Sünde) einverstanden, ıch hätte auch gemacht.” Freilich
wird die Schuld eın Bedeutendes vermehrt, wenn ZU dieser ınneren
Kınstellung och eın außeres Teilnehmen hinzukommt oder wenn äaußere
Handlungen gesetzt werden, die normalerweise und unter den gegebenen
IUmständen als siıchtbare Zeichen der ıinneren Zustimmung deuten S1IN!  d.
Dann Henbart sıch die Gesinnung mıt anNnzCcr Entschiedenheıit, Eindeutigkeit,
Siıcherheit und Stärke, ıne Gesinnung, die alles riskiert: Argernis, schlechtes
Heispiel, Verführung und Erzeugung einer fenthchen Meinung, 1€ das
Kechts- un Sittlichkeitsempfinden des katholischen Volkes erheblich
verletzt.

Wenn die einzelnen Personen ins Auge fassen, die sich auf die
eben erwähnte VWeıise versündigen können, ann darf Ina. den Geistlichen
nıcht ausnehmen, der siıch ıwa herbeiließe, das Heiligtum ZU.  m „ Verschö-
nerung“” der iıllegıtimen Hochzeıt mißbrauchen. Wenn die beiden Braut-
leute auch nıcht daran denken können, ine chliche Trauung zZu erwirken,

versuchen s1e bisweilen doch, den Geistlichen 71L  b Abhaltung eines (Jottes-
dienstes (z für verstorbene Verwandte) ZU bewegen, der iın Hochzeits-
Lag, eLwa Sal och einer außergewöhnlichen Stunde, stattfinden soll
Der Geistliche, der die Hochzeitsgesellschaft mıt allem Pomp ın diıe 1IrC.
ein- und wieder hinausziehen sıeht, als ob sıch die einwandfreieste
Sache andelte, könnte sıch nıcht mıt der Ausrede entschuldigen: „JIch
lese ınfach meıne Messe, dies ıst ıne gute Sache, alles übrıge kümmere
iıch miıch nıcht.“ Diese Unterscheidung gilt nıcht für eıinen Priester, dem
dıe posıtıve der Seelsorge VO.  S Amts O  egt Er vergleiche
Ezechiel, Kap 33 Ebensowenig könnten die Musik Verein vVvVon Freiwilligen,
nıcht Berufsmusiker) un or em ihr maßgeblicher Leiter eın Schuldig-
werden vermeiden, indem s1e sıch CN „Wiır machen Ja Musik, und
usık ıst Musik und SonNs nıchts.” Sie machen eben nıcht 9 Mus:  1  k‘6‚
S1e machen ıne SaNz besondere Hochzeitsmusik! Keıiner wird ohne diese
Absicht eın Instrument bedienen un 1m Ernste aran zweifeln, daß
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gerade diese Musık ıst, die den Machenschaften der beiden ıllegıtimen Braut-
leute den Festcharakter verleiht und wesentlich azu beiträgt, die Köpfe
der Gutmütigen und Schwachen verwırren. Diesen Vorwurf muß INa

auch, und azu och iın einem SanzZ besonderen Maße, einem etwaıgen Zeitungs-
schreiber machen, der 1n einem Artikel über das Fest berichtet un €1
mıt Lobsprüchen und vertuschenden ormulierungen nıcht ar  ° Er VOL

em tragt das bel ın den sozıalen KRaum hıneın, da ıhm möglıch ist,
die fientlche Meinung durch das weitreichende Mıittel der Presse 1m schlechten
ınne Zzu beeinflussen. Was soll an jedoch VO.  > den Hochzeitsgästen und
den Zuschauern sagen ? Wenn die letzteren auch häufig 1U A4ausSs Neugier
und des reinen Vergnügens An Straßenrand stehen, blieben 81€e€ ın
diesem doch besser Hause, auch nıcht einmal den Anschein irgend-
eines Einverstäiändnisses ZUuU erwecken. Manche geladene (äste werden sıch
1US eın zivılen Gründen (Geschäftsbeziehungen, wirtschaftliche Abhängigkeıit
s dgl.) bisweilen moralısch EeZWUNSCH sehen dürfen, der welthliechen
Festveranstaltung „materıell” teılzunehmen; falls s1e dabei durch
TE VWorte oder Handlungen nıcht den ernsthaften Eindruck ıner Zustim-
Muns ZU.  b illegalen Eheverbindung erwecken, wird INanl sS1e VOo  > einer WIT.
liıchen Mittäterschaft aqausnehmen dürfen. Dies gılt jedoch keinesfalls VOo

den freiwillıgen (-ästen, die d gut und ohne eınen Schaden fürchten
mussen, ernbleiben können.

Völlig ohne Schuld muß > natürlich den Standesbeamten erklären,
der DUr ıne bürgerlich-rechtliche Funktion ausubt und als solcher ach
der kirchenrechtlichen und moralischen Seite nıcht fragen braucht. Auf
äahnliche VWeıise können 1C auch prıvate „technısche Instanzen”, wıe€e iwa
der Autovermieter, der die Festgesellschaft ZU. Rathaus, Z 1IrCc. oder
Sons wohin bringt, der (G(astwirt, der Fotograf uSW,., der eigentlichen
Mittäterschaft lösen, indem sS1e einfach ıhre Arbeit erledigen und 1
übrıgen innerlich mıt der sündhaften Sache nıchts en wollen

Eın kurzes Wort ZU.  < zweıten Frage: 57W  1e annn>dem bel abhelfen
Um ıne befriedigende Antwort geben, müßte amn weıt ausholen, bzw. ıne
tiefdringende Analyse des ın rage stehenden Erscheinungsbildes vornehmen.
Letztlich handelt sıch eın relig1öses und sıttliches Versagen auf breıter
Front. Vordringlich un unbedingt mussen die Seelsorger klare 1N1€e einhalten
und entschieden alles unterlassen, w as irgendwie (Sunsten einer ıllegi-
tımen Hochzeit ausgelegt werden könnte Die übrigen aber sollen, mindestens
durch ıhr Fernbleiben, wenn nıcht Sal durch ein posıtıves Zeichen ıhrer
chrıistlichen Glaubensüberzeugung, mutıg bekennen, daß s1e nıcht den
otengräbern des christlicheq Volkes gehören wollen.

Freiburg (Schweiz) Groner

Cchenfreie Frömmigkeit ? Zur Sozialpsychologie des Sektenwesens.
ıne der notwendigen Aufgaben der praktischen Seelsorge besteht nNnseres
Erachtens darın, S1C.  h über die psychologische, gegebenfalls psychopatho-
logische Disposıtion der ihr anvertrauten Menschen Klarheıt S verschalien.
Wenngleich CS S1C.  h dabei eın Vorfeld der Seelsorge handelt, ist nichts


